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Beschluß
über die Gründung der Pädagogischen Hochschule 

„Dr. Theodor Neubauer“ Erfurt/Mühlhausen
vom 14. April 1969

1. Das Pädagogische Institut „Dr. Theodor Neubauer“ 
Erfurt erhält den Status einer Pädagogischen Hoch
schule. Das Pädagogische Institut Mühlhausen wird 
mit der Pädagogischen Hochschule Erfurt vereinigt. 
Die neue Ausbildungseinrichtung trägt die Bezeich
nung

Pädagogische Hochschule
„Dr. Theodor Neubauer“ 

Erfurt/Mühlhausen
2. Die Pädagogische Hochschule ist juristische Person 

und Rechtsnachfolger der in ihr vereinigten ehe
maligen Pädagogischen Institute Erfurt und 
Mühlhausen. Sie ist dem Minister für Volksbildung 
unterstellt.

3. Für die Pädagogische Hochschule gelten alle Rechts
vorschriften -über das Hochschulwesen der Deut
schen Demokratischen Republik. Das Statut der 
Pädagogischen Hochschule bestätigt der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen.

4. Alle Bestimmungen zur Durchführung dieses Be
schlusses erlassen die Minister für Volksbildung 
und für Hoch- und Fachschulwesen gemeinsam.

5. Dieser Beschluß tritt am 1. September 1969 in 
Kraft.

Berlin, den 14. April 1969

Beschluß
zur Aufhebung von Rechtsvorschriften 
auf dem Gebiet der Obst-, Gemüse- und 

Speisekartoffel Wirtschaft

vom 6. Mai 1969

1. Der Beschluß vom 14. Juni 1962 über Maßnahmen 
zur Sicherung der Produktion, Lagerung und Ver
arbeitung von Gemüse und Obst 1962/63 wird auf
gehoben (auszugsweise veröffentlicht im GBl. II 
S. 413).

2. Dieser Beschluß tritt mit seiner Veröffentlichung 
in Kraft.

Berlin, den 6. Mai 1969

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

R a u c h f u ß  
Stellvertreter des Vorsitzenden

„ Der Minister
für Handel und Versorgung 

S i e b e r

Anordnung
über die Auflösung des Versorgungsdepots 

für Augehoptik Rathenow

vom 5. Mai 1969
Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik
R a u c h f u ß  

Stellvertreter des Vorsitzenden

Der Minister 
für Volksbildung

H o n e c k e r

Der Minister 
für Hoch- und 

Fachschulwesen 
Prof. Dr. G i e ß m a n n

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission, dem Minister der Finanzen, 
dem Minister für Materialwirtschaft, dem Minister 
für Elektrotechnik und Elektronik und dem Vorsit
zenden des Rates des Bezirkes Potsdam wird folgendes 
angeordnet:

§ 1 •' V '
Das Versorgungsdepot für Augenoptik Rathenow 

wird mit Wirkung vom 30. Juni 1969 aufgelöst.
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